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Leistungsbereich Fachhochschulen

Effingerstrasse 27

3003 Bern

Zürich, 9. Juni 2005
Stellungnahme zu Erlass und Anpassung der Ausführungserlasse zum teilrevidierten Fachhochschulgesetz
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Anhörung der eingangs erwähnten Erlasse. - Gerne nehmen wir Stellung zu folgendem Artikel:
Verordnung des EVD über die Nachdiplomstudien an den Fachhochschulen
Zulassung Art. 2
Abs 1: „Die Zulassung zu einem Nachdiplomstudiengang setzt in der Regel einen Hochschulabschluss voraus.“

Abs 2: „Studierende, die über keinen Hochschulabschluss verfügen, können zugelassen werden, wenn sich die Befähigung zur Teilnahme aus einem anderen Nachweis ergibt.“

Der KV Schweiz beantragt folgende Neuformulierung:

Zulassung Art. 2
Abs 1: belassen

Abs 2: „Studierende, die über keinen Hochschulabschluss verfügen, können zugelassen werden, wenn sie über eine einschlägige Höhere Fachprüfung verfügen oder sich die Befähigung zur Teilnahme aus einem anderen Nachweis ergibt.“

Begründung
Auf internationaler Ebene können Höhere Fachprüfungen nicht positioniert werden. Ein Vergleich mit anderen ausländischen Diplomen, z.B. Bachelor oder Master, ist nicht möglich. Die erschwerte Zulassung an Fachhochschulen wirkt ebenfalls hemmend. Die gegenwärtig geltende Regelung führt mit der Öffnung der Grenzen und den bilateralen Verträgen für Absolventen von Höheren Fachprüfungen zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen.

Weiterführende Studien an Hochschulen sind für Absolventen von Höheren Fachprüfungen eine sinnvolle Folge. Würde diese Möglichkeit nicht geschaffen, verschwänden die beruflichen Weiterbildungen langfristig vom Bildungsmarkt und mit ihnen die Basis für unser duales Bildungssystem, obschon das Berufsbildungsgesetz eine Förderung der Durchlässigkeit sowohl innerhalb der Berufsbildung als auch zwischen der Berufsbildung und den übrigen Bildungsbereichen vorsieht.
Die Fachhochschulen sollen, im Vergleich zur akademischen Ausbildung, vermehrt den Praxisbezug fördern. Unter dem Motto „gleichwertig, aber andersartig“ bieten sie eine praxisorientierte Ausbildung auf Hochschulniveau an. Daher ist es sinnvoll, Spezialisten aus der Praxis zu den Studien offiziell und nicht nur „sur dossier“ zuzulassen, denn gerade diese Studierenden können einen aktiven Praxisbezug garantieren. Absolventen von Höheren Fachprüfungen verfügen über ein grosses Wissen in ihrem Fachgebiet, verbunden mit langjähriger Berufserfahrung. Sie sind in ihrem Fachgebiet Hochschulabsolventen mindestens ebenbürtig.
Deshalb beantragt der KV Schweiz, das Diplom einer Höheren Fachprüfung explizit als Zulassungsvoraussetzung zu anerkennen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Ergänzungen.

Freundliche Grüsse

KAUFMÄNNISCHER VERBAND SCHWEIZ


Alexander Tschäppät
Prof. Dr. Edi Class


Zentralpräsident
Generalsekretär
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